
BESONDERE VORSCHRIFTEN DES ÖBB KONZERNS ÜBER DAS BETRETEN VON EISENBAHNANLAGEN 

AUSGABE 01.2014 SEITE 1 VON 1 

1 Zustimmung zum Betreten von Eisenbahnanlagen gemäß den Eisenbahnschutzvorschriften 

(EisbSV) 

Sind die Baustelle oder Teile derselben vom Betretungsverbot gemäß § 47 des Eisenbahngesetzes 
1957 (EisbG) erfasst, dürfen Leute des Auftragnehmers, der Subunternehmer und der Zulieferanten in 
den vom Betretungsverbot erfassten Bereichen nur eingesetzt werden, wenn für sie durch die zustän-
dige ÖBB-Gesellschaft eine Zustimmungserklärung ausgestellt wurde sowie durch betriebliche Maß-
nahmen und vor Ort anwesende geschulte Eisenbahnbedienstete ein gefahrloses Betreten gewährleis-
tet ist. Soweit in besonderen Vertragsbestimmungen die Beistellung von geschulten Eisenbahnbe-
diensteten abbedungen ist, hat der Auftragnehmer die oben genannten Leute auf eigene Kosten mit 
Erlaubniskarten im Sinne der EisbSV auszustatten.  

2 Arbeiten im Verbotsbereich 

Arbeiten im Verbotsbereich dürfen nur gemäß den Anweisungen des Aufsichtspersonals sowie unter 
Einhaltung der allgemeinen betrieblichen und rechtlichen Vorgaben durchgeführt werden.  

3 Ausnahmen von der Zustimmung zum Betreten von Eisenbahnanlagen gemäß EisbSV 

Für definierte Eisenbahnanlagen gemäß den Festlegungen in den besonderen Vertragsbestimmun-
gen, die im Rahmen der Auftragserfüllung betreten werden müssen und für die eine Gefahr des Bahn-
betriebes nicht gegeben ist, müssen keine Zustimmungserklärungen/Erlaubniskarten gemäß 1 ange-
fordert werden. 


